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Nr. 1 Regen, 13.01.2015 

 

  

  

Inhalt: 1. Änderung der Abstimmungsbekanntmachung für den 

Bürgerentscheid „Bahnprobebetrieb Gotteszell – Viech-

tach“ im Landkreis Regen am 08.02.2015 

 

Ehrungen und Auszeichnungen der Gemeinde Frauenau; 

Verleihung der Bürgermedaille an Frau Frank Gudrun, 

Verleihung des Ehrenbriefs an Herrn Baierl Ernst und an 

Herrn Frh. von Poschinger Stefan  
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Landkreis 
 

Regen      

 

1. Änderung der 
 

Abstimmungsbekanntmachung 
 

für den Bürgerentscheid  
 

„Bahnprobebetrieb Gotteszell - Viechtach“ 
im Landkreis Regen 

am 
  

08. Februar 2015 
 

 
 Die Abstimmungsbekanntmachung für den Bürgerentscheid „Bahnprobebetrieb Gotteszell - 

Viechtach“ 
 vom 19.12.2014 wird wie folgt geändert.  
 
 Nr. 3.4 erhält folgende Fassung: 
  
 Der Abstimmungsschein kann bis zum 06.02.2015 (2. Tag vor der Abstimmung), 15 Uhr bei der 

jeweiligen Gemeinde schriftlich oder mündlich, nicht aber telefonisch, beantragt werden. Die 
Schriftform gilt durch  

 E-Mail, Telefax oder sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. 
Der mit der Abstimmungsbenachrichtigung übersandte Vordruck kann verwendet werden. In den 
Fällen der Nr. 3.3 können Abstimmungsscheine noch bis zum Abstimmungstag, 15 Uhr, 
beantragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Abstimmungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann. 

 
 
 
 Regen, 09.01.2015 
 
      
 
     gez. 
 _____________________________________ 
 Zöls  
 Regierungsrätin und Abstimmungsleiterin 
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GEMEINDE FRAUENAU 

 

 

Bekanntmachung 

 
gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung über Ehrungen und Auszeichnungen der Gemeinde 

Frauenau 

 

Frau Gudrun Frank, Grafenauer Straße 22, 94258 Frauenau 

 

ist, aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates Frauenau vom 08.05.2014, für ihre großen 

Leistungen um das kommunalpolitische Geschehen als Gemeinderätin in der Zeit vom 

01.05.1996 bis 30.04.2014 in der Gemeinde Frauenau die Bürgermedaille der Gemeinde 

Frauenau verliehen worden. 

 

 

Herrn Ernst Baierl, Osserstraße 7, 94258 Frauenau 

 

ist, aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates Frauenau vom 08.05.2014, für seine 

besonderen Verdienste um die kommunalpolitische Entwicklung der Gemeinde Frauenau und 

in Würdigung seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des 

Vereinswesens in der Gemeinde Frauenau der Ehrenbrief der Gemeinde Frauenau 

verliehen worden. 

 

 

Frh. von Poschinger Stefan, Moosauhütte 30, 94258 Frauenau 

 

ist, aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates Frauenau vom 08.05.2014, für seine 

besonderen Verdienste um die kommunalpolitische Entwicklung der Gemeinde Frauenau und 

in Würdigung seiner 42-jährigen Tätigkeit als Gemeinderat der Gemeinde Frauenau der 

Ehrenbrief der Gemeinde Frauenau verliehen worden. 

 

 

 

Gemeinde Frauenau, 07.01.2015 

 

 

gez. 

 

Schreiner 

1. Bürgermeister 

 


